
Eintritt in die Volljährigkeit – Bedeutung für Eltern und Angehörige                                                        Insieme Aarau-Lenzburg 26. Februar 2009 
 

lic. iur. Verena Nigg, RA / Leiterin Sekretariat der Vormundschaftsbehörde der Stadt Aarau 

Was ist zu tun vor bzw. bei Erreichen der Volljährigkeit 
 

vor Erreichen der Volljährigkeit 

- Antrag auf vormundschaftliche Massnahme stellen (spätestens 4 – 6 Monate vor dem 18. 

Geburtstag) 

- IV-Rente beantragen 

 
 
 
 

bei Erreichen der Volljährigkeit (nach Rechtskraft der vormundschaftlichen Massnahme) 

- Mitteilung des gesetzl. Vertretungsrechts (Ernennungsurkunde) an Versicherungen, Banken, 

Institutionen (Heim, Schule usw.), Ärzte, Arbeitgeber, usw. 

- Überprüfung, ob Versicherungen angepasst werden müssen (z.B. ob eigene Haftpflichtversicher-

ung notwendig ist) 

- Abonnemente anpassen (z. B. im öV neu Tarif für Erwachsene) 

- Gemeindekanzlei informieren, wenn Stimm- und Wahlunterlagen nicht zugestellt werden sollen 


